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Bericht nach § 77 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 20141 

 

 

Netzbetreiber:                          ASCANETZ GmbH 

Betriebsnummer bei der Bundesnetzagentur:  10003221 

Netznummer bei der Bundesnetzagentur:         1 

Vorgelagerte(r) Übertragungsnetzbetreiber:2    50HzTransmission GmbH 

 

 

I. Hintergrund: EEG-Ausgleichsmechanismus 

Netzbetreiber – also Betreiber von Netzen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität, un-

abhängig von der Spannungsebene – sind nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG 2014) verpflichtet, dem jeweils vorgelagerten regelverantwortlichen Übertragungsnetz-

betreiber (ÜNB) unverzüglich, nachdem sie verfügbar sind, Daten zur Abwicklung des bun-

desweiten Ausgleichsmechanismus nach dem EEG 2014 zu übermitteln und bis zum 31. Mai 

eines Jahres eine Endabrechnung für das Vorjahr vorzulegen. Zudem sind Netzbetreiber 

verpflichtet, u. a. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen mitgeteilten Daten auf ihren 

Internetseiten zu veröffentlichen. Dieser Pflicht kommt die ASCANETZ GmbH hiermit nach.3 

Um die finanziellen Förderungen und die geförderten Energiemengen vollständig nachvoll-

ziehen zu können, soll im Folgenden zum besseren Verständnis der sog. EEG-

Ausgleichsmechanismus in seinen Grundzügen dargestellt werden:  

                                                                   
1
 Erneuerbare‐Energien‐Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I 
S. 2034) geändert worden ist, im Internet abrufbar unter http://www.gesetze‐im‐internet.de/eeg_2014/BJNR106610014.html. 
2
 Hier ist der zuständige ÜNB zu benennen. Sollte das Netz des berichtspflichtigen Netzbetreibers mehreren Regelzonen zuzuordnen sein, 
sollten alle betroffenen ÜNB aufgeführt werden. 
3 Das vorliegende Muster gilt primär dem Anwendungsfall, in dem das Unternehmen ausschließlich in der Rolle als EEG‐förderpflichtiger 

Netzbetreiber auftritt. Sollte es zudem in der Eigenverbraucherrolle aktiv sein, ist umstritten, ob neben Angaben „aus der Rolle als EEG‐
förderpflichtiger  Netzbetreiber“  auch  Eigenverbrauchsmengen  des Netzbetreibers  veröffentlicht werden müssen.  Bitte  beachten  Sie 
diesbezüglich die Anmerkungen in unserem Begleitanschreiben. 
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Entsprechendes gilt – mit gewissen Einschränkungen – für Eigenverbraucher (4. Stufe). Das 

EVU reicht die EEG-Umlage dann in der Regel an den Letztverbraucher weiter (5. Stufe). 

  

II. Mitgeteilte Daten  

Die für den bundesweiten Ausgleich erforderlichen Daten, gemäß § 72 EEG 2014, nämlich 

a) die tatsächlich geleisteten finanziellen Förderungen für Strom aus erneuerbaren 

Energien und aus Grubengas oder für die Bereitstellung installierter Leistung nach 

den Förderbestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der für die jeweilige 

Anlage anzuwendenden Fassung, 

b) die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Meldungen nach § 21 Abs. 1 EEG 2014, 

jeweils gesondert für die verschiedenen Veräußerungsformen nach § 20 Abs. 1 

EEG 2014, 

c) bei Wechseln in die Veräußerungsform nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 zusätzlich 

zu den Angaben nach Buchstabe b) den Energieträger, aus dem der Strom in der je-

weiligen Anlage erzeugt wird, die installierte Leistung der Anlage sowie die Dauer, 

seit der die betreffende Anlage diese Veräußerungsform bereits nutzt, 

d) die Kosten für die Nachrüstung nach § 57 Abs. 2 EEG 2014 i. V. m. der Systemstabili-

tätsverordnung, die Anzahl der nachgerüsteten Anlagen und die von ihnen erhaltenen 

Angaben nach § 71 EEG 2014 sowie 

e) die sonstigen für den bundesweiten Ausgleich nach dem EEG erforderlichen Anga-

ben, 

wurden an den ÜNB4, 50 Hz Transmission  GmbH, übermittelt. Die in die Formulare eingear-

beiteten Daten sind für jede einzelne EEG-Anlage unter www.50hertz.com   ersichtlich. Die 

auf die einzelnen Energiearten aggregierten Daten für die EEG-Anlagen sind der Anlage 

1 zu entnehmen.5 

 

                                                                   
4
 Hier ist der zuständige ÜNB zu benennen. Sollte das Netz des berichtspflichtigen Netzbetreibers mehreren Regelzonen zuzuordnen sein, 
sollten alle betroffenen ÜNB aufgeführt werden. 
5
 Das vorliegende Muster unterstellt, dass  im Netzgebiet kein Eigenverbrauch stattfindet oder kein Eigenverbrauch vorliegt, für den  Ihr 
Haus zuständig  ist  (vgl. § 7 Abs. 1 und 2 AusglMechV). Sollte es Eigenverbraucher  im Netzgebiet geben,  ist umstritten, ob neben den 
Angaben „aus der Rolle als EEG‐förderpflichtiger Netzbetreiber“ auch Angaben zu Eigenverbräuchen Dritter veröffentlicht werden müs‐
sen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Anmerkungen  in unserem Begleitanschreiben. Falls die Daten veröffentlicht werden, könnte 
darauf mit folgender ergänzender Formulierung hingewiesen werden: „Die Daten bezüglich der EEG‐Umlage für eigenverbrauchte Strom‐
mengen sind in Anlage 2 aufgeführt.“ 
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III. Datenermittlung 

Von den Anlagenbetreibern, deren EEG-Anlagen an das Netz des Netzbetreibers ange-

schlossen sind, wurden die für die Förderzahlungen und den bundesweiten Ausgleich erfor-

derlichen Daten gemäß §§ 70 und 71 EEG 2014 angefordert, sofern sie nicht bereits vorla-

gen.6 

 

IV. Testierung der mitgeteilten Daten 

Die ASCANETZ GmbH  hat die oben genannten Daten dem ÜNB7, 50Hz Transmission 

GmbH, unterjährig und im Rahmen der zum 31.05. des Folgejahres zu erstellenden Jahres-

endabrechnung mitgeteilt. Die Daten der Jahresendabrechnung für das vergangene Kalen-

derjahr 20158 wurden durch einen Wirtschaftsprüfer (bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft) oder einen vereidigten Buchprüfer (bzw. eine Buchprüfungsgesellschaft) geprüft, und 

ein entsprechendes Testat wurde dem ÜNB, 50 Hz Transmission GmbH, übergeben.  

Anlage 1 zum Bericht nach § 77 Abs.1 EEG 2014  

Die aggregierten EEG Anlagenstammdaten finden Sie auf der Internetseite 

http://www.50hertz.com/de/EEG/Veroeffentlichung-EEG-Daten/EEG-Anlagenstammdaten 

 
Anlage 2 zum Bericht nach § 77 Abs.1 EEG 2014  
 
Die Anlagenstatistik sowie die entsprechenden Angaben zur Einspeisemenge, Vergütung 
und vermiedene Netznutzungsentgelte finden Sie auf der Internetseite 
  
http://www.50hertz.com/de/EEG/Veroeffentlichung-EEG-Daten/EEG-Jahresabrechnung   
 

                                                                   
6
 Das vorliegende Muster unterstellt, dass  im Netzgebiet kein Eigenverbrauch stattfindet oder kein Eigenverbrauch vorliegt, für den  Ihr 
Haus zuständig  ist  (vgl. § 7 Abs. 1 und 2 AusglMechV). Sollte es Eigenverbraucher  im Netzgebiet geben,  ist umstritten, ob neben den 
Angaben „aus der Rolle als EEG‐förderpflichtiger Netzbetreiber“ auch Angaben zu Eigenverbräuchen Dritter veröffentlicht werden müs‐
sen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Anmerkungen  in unserem Begleitanschreiben. Falls die Daten veröffentlicht werden, könnte 
darauf mit folgender ergänzender Formulierung hingewiesen werden: „Die Daten bezüglich der EEG‐Umlage für eigenverbrauchte Strom‐
mengen wurden in der Regel von den Eigenverbrauchern gemeldet.“ 
7
 Hier  ist der zuständige ÜNB zu benennen. Sollte das Netz des berichtspflichtigen Netzbetreibers bspw. zwei Regelzonen zuzuordnen 
sein, sollten alle ÜNB aufgeführt werden. 
8
 Das vorliegende Muster unterstellt, dass  im Netzgebiet kein Eigenverbrauch stattfindet oder kein Eigenverbrauch vorliegt, für den  Ihr 
Haus zuständig  ist  (vgl. § 7 Abs. 1 und 2 AusglMechV). Sollte es Eigenverbraucher  im Netzgebiet geben,  ist umstritten, ob neben den 
Angaben „aus der Rolle als EEG‐förderpflichtiger Netzbetreiber“ auch Angaben zu Eigenverbräuchen Dritter veröffentlicht werden müs‐
sen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Anmerkungen  in unserem Begleitanschreiben. Falls die Daten veröffentlicht werden, könnte 
darauf mit  folgender  ergänzender Einfügung  hinter  „Kalenderjahr  2015“  hingewiesen werden:  „…  bzw.  für  die  Eigenverbrauchsmengen 
zusätzlich für den Zeitraum 01.08.‐31.12.2014 …“. 


